
Vorlage der öffentlichen Sitzung
des Gemeinderats
Walldorf, 07.07.2023/hl

Stadtverwaltung
WALLDORF

Nummer
GR 79/2023

Verfasser
EBG Steinmann

Az. des Betreffs
023.04; 022.0; 022.1; 
022.2 

Vorgänge

                                                                                                                                                                                       
TOP-Nr.: 5.

BETREFF

Neubesetzung der Ausschüsse und sonstigen Gremien          

                                                                                                                                                                                  
HAUSHALTSAUSWIRKUNGEN

                                                                                                                                                                                  
HINZUZIEHUNG EXTERNER

                                                                                                                                                                                  
BESCHLUSSVORSCHLAG

Der Gemeinderat 

 befindet  im  Wege  der  Einigung  über  die  Neubesetzung  der  beschließenden  und
beratenden Ausschüsse gemäß §§ 40 und 41 Gemeindeordnung und 

 beschließt die Besetzung der sonstigen Gremien gemäß Anlage 1

im Zusammenhang mit der Neuverpflichtung von Frau Stadträtin Katrin Siebold aufgrund den in
der Anlage 2 beigefügten Vorschlägen der CDU-Fraktion. Die Zusammensetzung der Arbeitskreise
gemäß Anlage 3 wird zur Kenntnis genommen. 



                                                                                                                                                                                  
SACHVERHALT

Durch das Ausscheiden von Frau Jutta C. Stempfle-Stelzer und das Nachrücken von Frau Katrin
Siebold steht die Neubesetzung der beschließenden und beratenden Ausschüsse gemäß §§ 40 und
41 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg sowie der sonstigen Gremien an. Die CDU-Fraktion
hat  einen  entsprechenden  Vorschlag  unterbreitet,  der  in  der  Anlage  2  beigefügt  ist.  Die
Veränderungen, die sich durch den Wechsel ergeben, sind ausdrücklich „rot“ gekennzeichnet. 

Bei  der  Besetzung  der  beschließenden Ausschüsse  nach  §  40  GemO bedarf  es  gesetzlich  der
„Einigung“  in  dem  Sinne,  dass  alle  anwesenden  Stimmberechtigten  dem  Vorschlag  über  die
personelle Besetzung zustimmen. Dieses Verfahren wurde in der Vergangenheit auch stets auf die
beratenden Ausschüsse übertragen und wird hier entsprechend empfohlen.

Darüber  hinaus  sind  die  sonstigen  Gremien  wie  Musikschule,  VHS  und  Familienzentrum  zu
besetzen. Schließlich hat die Verwaltung auch die Übersicht der Arbeitskreise beigefügt.  

 

Matthias Renschler
Bürgermeister
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